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Handbuch berufliche Vorsorge

Vorwort
Dieser Leitfaden liefert Inhabern und Geschäftsführern von KMU unerlässliche Ent-
scheidungsgrundlagen in Fragen der beruflichen Vorsorge. Kapitel 1 führt ins Thema 
ein. Kapitel 2 bis 5 behandeln das richtige Vorgehen zum Finden der idealen Pensions-
kassenlösung bzw. der optimalen Lösungen pro Gruppe für die eigene Firma. Konkret 
wird dargestellt, in welchen Schritten vorgegangen werden soll. Diese Kapitel beleuchten 
die Materie aus Perspektive des Unternehmens.

In mehrfacher Hinsicht lässt sich Vorsorgevermögen nicht mit «normalem», auf der 
Steuererklärung zu deklarierendem Vermögen vergleichen. Solange es in einem Vorsor-
gegefäss liegt, gelten steuerlich spezielle Regeln. Dies gilt es bei Renditevergleichsrech-
nungen zu beachten. Auch in erb- und güterrechtlichen Dingen nimmt das Vorsorgever-
mögen eine Sonderstellung ein: Hier greift meist das Begünstigtenrecht. Kapitel 6 und 7 
behandeln die besonderen Punkte bei der Steuerplanung und im Begünstigtenrecht aus-
führlich. Anschliessend werden die spezifischen Anliegen der Versicherten dargestellt. 
Kapitel 8 erörtert vor allem allgemeine Fragen zum Vermögensaufbau. Kapitel 9 widmet 
sich den attraktiven Möglichkeiten, die sich Eigenheimbesitzern zusätzlich eröffnen.

Im weitesten Sinne ist die Säule 3a ebenfalls Teil der beruflichen Vorsorge. Kapitel 10 stellt 
die zentralen Elemente dar. Kapitel 11 fokussiert auf die Bedürfnisse von Selbständiger-
werbenden. Für Teilhaber von KMU (AG oder GmbH) ergeben sich bei der beruflichen 
Vorsorge zwei unterschiedliche Interessenebenen. Dank ihrer Position im Betrieb fällen 
sie unternehmerische Entscheide alleine bzw. bestimmen sie massgeblich mit. Je nach 
Ausgestaltung des Pensionskassenmodells wirkt es sich mehr oder weniger positiv auf 
den privaten Handlungsspielraum aus. Diese zusätzlichen Freiheiten nutzen weitsichtige 
Unternehmer sinnvoll und im Rahmen des Gesetzes. Es zeigt sich immer wieder, dass 
dieser Spielraum gerade bei der Nachfolgeregelung gute Dienste leisten kann. Kapitel 12 
beschreibt die Chancen dieser doppelten Optik.

Kapitel 13 widmet sich den Freizügigkeitseinrichtungen, die immer bedeutsamer wer-
den. Kapitel 14 und 15 befassen sich mit den Besonderheiten in der Phase des Vorsor-
gekonsums. Zu guter Letzt weist Kapitel 16 auf mögliche Änderungen in den nächsten 
Jahren und ihre Folgen für die aktuellen Empfehlungen hin.
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1. Einführung
1.1 Die verfassungsmässigen und gesetzlichen Grundlagen
1947 wurde in der Schweiz nach mehreren Anläufen die obligatorische Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHV) eingeführt. Aus den eingehenden Beiträgen werden 
grundsätzlich laufend die fälligen Renten finanziert (Umlageverfahren). Für die prämi-
enzahlenden Personen wird auf einem Konto der Lohn ständig nachgeführt, auf dem 
zwischen Alter 18 und 65 (Frauen 64) Beiträge entrichtet werden. Die Prämienzahlungen 
während dieser Zeit bilden die Grundlage für die Rentenberechnung im Alter.

Am 3. Dezember 1972 sagte das Schweizer Volk «Ja» zu einem Verfassungsartikel mit 
dem Drei-Säulen-Prinzip.1 Dieser sah zwingend die Einführung einer beruflichen Vor-
sorge vor. Bis dies auf Gesetzesstufe verwirklicht war, vergingen nochmals mehr als zehn 
Jahre. Per 1. Januar 1985 wurde das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) in Kraft gesetzt. Gemäss diesem Gesetz ist die 
erwerbstätige Bevölkerung ab Alter 18 gegen die Risiken Invalidität und Tod zu versi-
chern.2 Ab Alter 25 ist obligatorisch Vermögen für das Alter anzusparen. Jede versicherte 
Person spart demnach ab dem 25. Altersjahr auf einem persönlichen Konto Vorsorge-
vermögen an, wenn ein gewisses Mindesteinkommen überschritten wird. Im Gegen-
satz zur 1947 eingeführten AHV wird hier pro versicherte Person Vermögen angespart 
(Anlageverfahren).3

1.2 Das DreiSäulenModell
Der 1972 vom Schweizervolk angenommene Verfassungsartikel sieht vor, die erste Säule 
weiterhin durch die AHV abzudecken. Diese soll lediglich die Grundbedürfnisse sichern. 
2013 beträgt die maximale einfache Altersrente monatlich CHF 2340.–. Dieser Betrag 
allein reicht für den Grossteil der Bevölkerung jedoch kaum zur Deckung der Grundbe-
dürfnisse aus.

Als zweite Säule nennt die Verfassung die berufliche Vorsorge. Diese Aufgabe nehmen 
die Pensionskassen wahr. Ursprünglich ging man davon aus, dass die zweite Säule – zu-
sammen mit der AHV – ca. 60% des bisherigen Erwerbseinkommens weiterhin garantie-
ren soll. Der Lohn muss deshalb nur in einer gewissen Bandbreite obligatorisch versi-
chert werden. Das angestrebte Ziel einer 60%-Rente des letzten Lohns wird mit dem 
Obligatorium in den meisten Fällen nicht mehr erreicht. Deshalb wird heute in vielen 
Betrieben eine Pensionskassenlösung zusammengestellt, die über das obligatorische 

1 Art. 111 BV.
2 Art. 2 Abs. 1 BVG.
3 Art. 7 Abs. 1 BVG.
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 Minimum hinausgeht. Dieser freiwillige Teil heisst Säule 2b oder auch Ausserobligatori-
um. Im Idealfall kann das «Ersatzeinkommen» danach bis 70% des bisherigen Einkom-
mens betragen. Es gibt aber auch Fälle, in denen dieses Ersatzeinkommen weniger als 
30% des bisherigen Einkommens ausmacht.

Als dritte Säule nennt der Verfassungsartikel die Selbstvorsorge. In der Praxis ist diese in 
die Säulen 3a und 3b aufzuteilen. Die Säule 3a ist ein Zwitter: Gesetzlich stützt sie sich 
auf das BVG,4 also die zweite Säule, terminologisch wird sie aber der Selbstvorsorge zu-
gerechnet. Zur Säule 3b ist sämtliches übriges Vermögen zu zählen, das auf das Alter hin 
angespart wird. Dabei kann es sich z.B. um Lebensversicherungen, Kapitalanlagen oder 
Liegenschaften handeln.

1. Säule

Drei-Säulen-Modell

2. Säule 3. Säule

AHV
IV

a) O
bligatorium

b) Ausserobligatorium

b) freie Vorsorge

a) gebundene Vorsorge

Umlageverfahren steuerprivilegiertes Vorsorgevermögen
steuer-

pflichtiges�
Vermögen

Sämtliches in den Säulen 2a, 2b und 3a angespartes Vermögen wird auch Vorsorgever-
mögen genannt. Da es nicht zum steuerlichen Vermögen hinzuzurechnen ist, solange es 
in einem dieser Vorsorgetöpfe liegt, spricht man oft auch vom steuerprivilegierten Vor-
sorgevermögen. Demzufolge ist nur noch Vermögen der Säule 3b steuerbares Vermögen. 
Handkehrum bedeutet dies, dass sämtliches steuerpflichtiges Vermögen der Säule 3b zu-
zuordnen ist. Eine natürliche Person kann mehrere Vorsorgetöpfe haben. Sie unterschei-
den sich vor allem in der Finanzierungsart.

4  Art. 82 BVG.
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Säule 3a

Vermögensgefässe der beruflichen Vorsorge

Pensionskassen Freizügigkeitsgefässe

Säule 2a =
 O

bligatorium

Säule 2b =
 Ü

berobligatorium

3a-Konti
oder

-Policen

Freizügigkeits-
konti oder
-policen

finanziert: •  laufende Beiträge •  jährliche limitierte Einlagen (2013)
•  CHF 6739.– als Ergänzung zur Pensionskasse
•  20% des Erwerbseinkommens,
    wenn keine Pensionskasse
    jedoch max. CHF 33 690.– (2013)

•  keine ausserordentlichen Einlagen möglich•  ausserordentliche Einzahlungen
•  Deckungslücken Vergangenheit
•  Deckungslücken wegen Scheidung
•  Finanzierung vorzeitiger Altersrücktritt

•  keine direkten Einlagen durch
    die Versicherten möglich

1.3 Die zwei wichtigsten Grundsätze der beruflichen 
Vorsorge

1.3.1 Die gestalterische Freiheit
Das Gesetz enthält vor allem Mindestvorgaben. Ab einem bestimmten Lohn müssen vor-
gegebene Mindestbeiträge geleistet werden. Zusätzlich eröffnet die Gesetzgebung einen 
sehr grossen Handlungsspielraum beim Gestalten des ausserobligatorischen Bereichs. 
Diesen müssen in erster Linie die Unternehmen erkennen und massvoll nützen. Denn 
das Unternehmen ist zuständig für das Verfassen der Reglemente. Davon abgeleitet ent-
stehen für jede versicherte Person jedoch beträchtliche Gestaltungs- bzw. Planungsmög-
lichkeiten. Diese haben in den letzten Jahren durch mehrere Gesetzesrevisionen enorm 
zugenommen. Die entsprechenden Handlungsspielräume für Unternehmen und Privat-
personen gilt es zu kennen und sachgerecht zu nutzen.

1.3.2 Die steuerliche Behandlung
Vorsorgevermögen geniesst steuerlich einen Sonderstatus. Dieser ist in drei Elemente 
aufzuteilen:
 • Im Zeitpunkt der Einlagen in die Vorsorgegefässe können diese Beiträge vom übrigen 

Einkommen abgezogen werden, soweit diese Zahlungen gesetzes- und reglements-
konform sind. Dies gilt für periodische und ausserordentliche Einzahlungen.

 • Solange diese Gelder im Vorsorgetopf bleiben, müssen das Vermögen und die gutge-
schriebenen Zinsen nicht versteuert werden.
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 • Im Zeitpunkt des Bezugs aus dem Vorsorgetopf wird der Gesamtbetrag (damalige Ein-
zahlungen inkl. aufgelaufene Zinsgutschriften) steuerpflichtig. Renten werden jährlich 
vollumfänglich dem übrigen Einkommen zugeschlagen. Auf Kapitalbezügen lastet 
 eine Sondersteuer.

Dieser dreistufige Sonderstatus gilt für alle Vermögen in den Säulen 2a, 2b, 3a sowie in 
den Freizügigkeitseinrichtungen.

1.4 Die berufliche Vorsorge seit 1985
Seit Einführung des Pensionskassenobligatoriums per 1. Januar 1985 wurden die gesetz-
lichen Bestimmungen und entsprechenden Verordnungen laufend angepasst. Dabei fan-
den in vielen Bereichen ein eigentlicher Ausbau und ein Anpassen an die Bedürfnisse 
statt. In der Zwischenzeit ist das Vorsorgevermögen der Säulen 2a, 2b und 3a von sehr 
hoher Bedeutung. Dies kann einigermassen eingeordnet werden, wenn man sich vor 
Augen führt, dass heute in der Schweiz in allen Vorsorgegefässen zusammengerechnet 
schätzungsweise CHF 850 Mrd. liegen. Die folgende Darstellung zeigt die wichtigsten 
Anpassungen seit der Einführung des Obligatoriums 1985.

Entwicklung seit 1985

Datum Hauptziel Bestimmung

01.01.1985
Einführen BVGObligatorium für die Erwerbstätigen. Die 
Abzüge sind grundsätzlich generell steuerlich abzugsfä
hig. Im Gegenzug sind Renten zu 100% steuerpflichtig.   

BVG

01.01.1987
Erweitern der Einzahlungsmöglichkeit in die Vorsorgetöpfe 
mittels 3a-Vorsorgekonti oder 3a-Vorsorgepolicen (im Volks-
mund 3. Säule genannt). 

BVV3

01.01.1995
Gewährleisten, dass bei einem Stellenwechsel das in Pensions-
kassen vorhandene Kapital unabhängig von der Finanzie
rung mitgegeben werden muss.

FZG

01.01.1995
Schaffen der Möglichkeit, Beitragslücken in ihrer vollen Höhe 
nachzuzahlen und steuerlich dementsprechend voll abzuset-
zen.

FZG

01.01.1995

Schaffen der Möglichkeit, neu entstandene Beitragslücken we-
gen Mitgabe von Vorsorgegeldern im Zuge einer Scheidung 
wieder voll einzubezahlen und steuerlich dementsprechend 
voll abzusetzen.

FZG

01.01.1995
Schaffen vorzeitiger Bezugsmöglichkeiten von Vorsorgegel-
dern für Erwerb oder Amortisation von selbstbewohntem 
Eigenheim am Wohnort.

WEF
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Entwicklung seit 1985

Datum Hauptziel Bestimmung

2002
Möglichkeit schaffen, steuerprivilegiert Abgangsentschä
digungen auszubezahlen, ohne dass diese tatsächlich auf ein 
Vorsorgekonto einbezahlt werden müssen.

Kreisschreiben 
vom  

2. Oktober 2002

01.01.2006
Genaues Definieren der Begriffe Angemessenheit, Kollekti
vität, Planmässigkeit.

BVG-Revision 
BVV2 Artikel 1–5

01.01.2006
Möglichkeit schaffen, die bei einen vorzeitigen Alters
rücktritt entstehende Vorsorgelücke vorzufinanzieren und 
dementsprechend steuerlich abzusetzen. 

BVG-Revision 
BVV2 Art. 1b

01.01.2006
Erweitern der Anschlussmöglichkeit in kleinen Verhältnissen 
(Einführen virtuelle Betrachtungsweise).

BVG-Revision 
BVV2 Art. 1c 

Absatz 2

01.01.2005
Einführen Möglichkeit der Gruppenbildung aus Sicht 
Arbeitgeber.

BVG-Revision 
BVV2 Art. 1c

01.01.2006
Einführen Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Vorsor-
geplänen für die Destinatäre.

BVG-Revision 
BVV2 Art. 1d

01.01.2011
Einführen der theoretischen Betrachtungsweise für Nach
zahlungen bei einer Liquidationsgewinnberechnung.

Unternehmens-
steuerreform II 
Art. 33b BVG

01.01.2011 Weiterversicherung bei Pensumsreduktion. BVG 33a

01.01.2011 Erwerbstätigkeit nach dem ordentlichen Rentenalter. BVG 33b

1.5 Der Zweck der Pensionskassen
1.5.1 Der Hauptzweck
Vorsorgeeinrichtungen sind grundsätzlich von den Steuern befreit, wenn ihr Ertrag 
tatsächlich der Vorsorge dient. Ausgenommen sind laut Gesetz jedoch sämtliche reali-
sierten Mehrwerte aus der Veräusserung von Liegenschaften.5 Diese Gewinne werden in 
den Kantonen teilweise mit der Einkommens- bzw. Gewinnsteuer und teilweise mit der 
Grundstückgewinnsteuer erfasst.

Eine Vorsorgeeinrichtung darf keinerlei andere Zwecke als jene der beruflichen Vorsorge 
verfolgen. Dazu gehört auch, dass diese Zweckverfolgung auf Dauer ausgelegt ist und 
grundsätzlich nicht wesentlich verändert werden darf. Zudem muss sichergestellt sein, 
dass die Mittel der Vorsorgeeinrichtung auch nach einer allfälligen Liquidation der Vor-
sorgeeinrichtung nicht ins Unternehmen zurückfliessen, sondern weiterhin dem Versi-
cherten zugute kommen.

5 Art. 80 Abs. 4 BVG.
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1.5.2 Nebenzwecke
Eine Vorsorgeeinrichtung darf nur in sehr beschränktem Ausmass einen Nebenzweck 
verfolgen, der nicht zu den Kernanliegen gemäss BVG-Vorschriften zählt. Solche Zwecke 
müssen sich jedoch auf eigentliche Unterstützungsleistungen der Versicherten beschrän-
ken. Konkret können dies Leistungen infolge Krankheit, Unfall oder Invalidität sein. Be-
stritten ist, ob auch Gefässe für das Finanzieren vorzeitiger Pensionierungen möglich 
sind. Denn hier besteht die grosse Gefahr, dass massgeschneiderte Lösungen für Einzelne 
oder spezielle Gruppen geschaffen werden. Andere Zwecke könnten die Steuerprivilegie-
rung der Vorsorge gefährden. Es ist dringend zu empfehlen, allfällige Nebenzwecke ganz 
wegzulassen oder sie vorgängig genauestens beurteilen zu lassen.

Weitergehende Zwecke sind nicht zulässig. So ist es beispielsweise unzulässig, Versicher-
ten Liegenschaften unter dem Marktwert zu vermieten oder Hypothekardarlehen zu ge-
währen, die nicht marktkonform sind. 

1.5.3 Patronale Einrichtungen
Patronale Einrichtungen werden, wie es der Name andeutet, nur durch die Arbeitgeberin 
finanziert. Die Versicherten müssen hier keine Beiträge leisten. Vielfach ist man versucht, 
aus dieser einseitigen Finanzierung auch spezielle Rechte betreffend Mittelverwendung 
abzuleiten. Auch solche Einrichtungen unterstehen betreffend Zweckdefinition und Ein-
schränkung der Nebenzwecke denselben Bestimmungen wie Vorsorgeeinrichtungen mit 
dem Hauptzweck.

Dies ist insbesondere auch bei einer eventuellen Aufhebung einer patronalen Einrich-
tung zu beachten. In diesen Fällen empfiehlt es sich, in einem ersten Schritt einen Ver-
teilschlüssel für das noch vorhandene Stiftungsvermögen auszuarbeiten. Dabei können 
Kriterien wie Lohnhöhe oder Dauer der Anstellung eingesetzt und gewichtet werden. Es 
sei dringend empfohlen, den ausgearbeiteten Verteilschlüssel der zuständigen Aufsichts-
behörde zur Beurteilung vorzulegen. Diese Aufsichtsbehörden sind meist den kantona-
len Volkswirtschaftsdirektionen angegliedert oder über mehrere Kantone zusammenge-
schlossen.

1.5.4 Die Folgen bei Zweckverletzung
Hält eine Vorsorgeeinrichtung die Vorschriften betreffend Zweckumschreibung bzw. 
Verwendung der Mittel nicht ein, ist die Steuerbefreiung hinfällig. Durch den Verlust 
der Steuerbefreiung wird die Vorsorgeeinrichtung (analog einer nicht privilegierten ju-
ristischen Person) grundsätzlich steuerpflichtig. Konkret: Auf das Kapital und auf den 
erwirtschafteten Gewinn müssen jährlich die entsprechenden Steuern bezahlt werden.
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Da die Arbeitgeberin und die Destinatäre nicht mehr einer privilegierten Einrichtung 
angeschlossen sind, ergeben sich auch hier Probleme. Die Einzahlungen erfolgen nicht 
mehr an eine steuerprivilegierte Stiftung und die Abzugsfähigkeit ist prinzipiell nicht 
mehr gegeben. Das angesparte Vermögen liegt nun nicht mehr in einer steuerbefreiten 
Stiftung. Somit werden die Erträge und das Vermögen privat steuerpflichtig.

1.6 Die Registrierung
Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teil-
nehmen wollen, müssen sich im Register der Aufsichtsbehörde für die berufliche Vor-
sorge eintragen lassen.6 Registrierte Einrichtungen sind zwingend in der Rechtsform 
einer Stiftung oder einer Genossenschaft zu führen oder sie sind eine Einrichtung des 
öffentlichen Rechts. Für private Vorsorgeeinrichtungen hat sich das Modell der Stiftung 
grossmehrheitlich durchgesetzt. Vorsorgeeinrichtungen werden nur von den Steuern be-
freit, wenn sie selbst ihren Sitz in der Schweiz haben und zudem einem Unternehmen 
oder einer Betriebsstätte mit Sitz in der Schweiz dienen.7

1.7 Die drei möglichen Trägerorganisationen
Die Pensionskasse muss von Gesetzes wegen in einem firmenunabhängigen Rechtsträger 
organisiert sein. Firmen- und Vorsorgevermögen sind strikt zu trennen. Dies ist sinnvoll, 
denn so ist das Vorsorgevermögen auch dann nicht gefährdet, wenn die Firma in eine 
Liquiditätskrise gerät oder sogar in einem Konkursverfahren liquidiert werden muss.

1.7.1 Firmeneigene Stiftung
Grundsätzlich darf jedes Unternehmen eine firmeneigene Stiftung gründen. Dies ist je-
doch erst angebracht, wenn die Firma ein gewisses Volumen aufweisen kann. Es gibt kei-
ne generellen Grössenkriterien, ab denen eine eigene Stiftung vernünftig ist. Es können 
auch andere Kriterien ausschlaggebend sein. Wenn z.B. ein Unternehmen einen Teil der 
Stiftungsaufgaben selbst als Kernkompetenz wahrnimmt, kann sich ein solcher Schritt 
schon bei kleineren Verhältnissen als sinnvoll erweisen.

Viele Firmenstiftungen delegieren den grössten Teil der administrativen Aufgaben an 
Dritte. Auch das Risiko wird teilweise abgetreten. Die meisten KMU kommen jedoch 
zum Schluss, dass eine eigene Stiftung mit zu viel Aufwand verbunden und/oder mit zu 
hohen Risiken behaftet ist. Sie schliessen sich deshalb bei einer bestehenden Trägerorga-
nisation an.

6 Art. 48 BVG.
7 Art. 56 DBG respektive Art. 23 StHG.
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1.7.2 Sammelstiftung
Sammelstiftungen werden vor allem von Banken und Versicherungen angeboten. Bei ih-
nen besteht zwar eine gemeinsame Administration für alle angeschlossenen Stiftungen 
bzw. Firmen. Die Vorsorgebuchhaltungen werden jedoch pro Unternehmen getrennt ge-
führt. Somit werden die Chancen und Risiken auch auf das einzelne Unternehmen über-
tragen. Wenn z.B. der Stiftungsrat eines Unternehmens über die Vermögensanlagestra-
tegie selbst bestimmen kann, trägt diese unternehmensspezifische Vorsorgeeinrichtung 
auch das Anlagerisiko.

1.7.3 Gemeinschaftsstiftung
Gemeinschaftsstiftungen werden meist von Branchenorganisationen angeboten. Im Ver-
gleich zur Sammelstiftung ist hier der Solidaritätsgedanke ausgeprägter. Ein gemeinsa-
mes Gremium bestimmt z.B. die Anlagestrategie für die ganze Stiftung. Folglich ist man 
auch bezüglich des Anlagerisikos solidarisch – man trägt es gemeinsam. Die Entschei-
de delegiert das Unternehmen an die Gemeinschaftsstiftung und damit eine Stufe nach 
oben.

1.8 Die Differenzierung in der Risikoübernahme
Vorsorgestiftungen sichern drei unterschiedliche Risiken ab:
 • Während der gesamten Erwerbstätigkeit sind die Risiken Tod und Invalidität abgesi-

chert. Es handelt sich um den klassischen Versicherungsbereich.
 • In der Zeitspanne zwischen 25 und 65 Jahren (Frauen 64 Jahren) wird obligatorisch 

ein Alterskapital aufgebaut. Bei diesen Geldern besteht ein Anlagerisiko. Wer dieses 
Risiko tatsächlich trägt, hängt vom gewählten Modell ab.

 • Ab dem Pensionierungszeitpunkt folgt die Absicherung des Alters, wenn eine Ren-
te bezogen wird. Das Anlagerisiko der Mittel bleibt bestehen. Dazu kommt nun das 
Langlebigkeitsrisiko, denn die Menschen werden immer älter. 

Diese Risiken trägt die Stiftung teilweise direkt. Klassische Versicherungsrisiken werden 
oft bei Versicherungsgesellschaften rückversichert. Die Anlagerisiken tragen vielfach die 
Versicherten mit. Deshalb ist es immer wichtig zu wissen, wer in welchem Fall das Risiko 
trägt.

1.8.1 Vollversicherung
Bei den Vollversicherungen übernimmt die Stiftung selbst bzw. ihr Rechtsträger das ge-
samte Risiko. Am Ende tragen die Aktionäre dieser Lebensversicherung oder die Bank 
das Risiko. Deshalb haben die angeschlossenen versicherten Personen bei diesen Model-
len auch kein Mitspracherecht. Zahlreiche Anbieter sind in den letzten Jahren aus den 
Vollversicherungsmodellen ausgestiegen. Der Grund: Sie wollten ihr Risiko minimieren 
bzw. auslagern.
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Die Vollversicherungsmodelle haben zweifellos den Vorteil, dass sie für die angeschlosse-
nen Unternehmen die bequemste und sicherste Variante sind. Auch die angeschlossenen 
Versicherten laufen bei diesem Modell nicht Gefahr, bei ungenügenden Renditen oder 
Vermögensverlusten Sanierungsbeiträge leisten zu müssen. Insbesondere besteht hier 
auch kein Risiko von Unterdeckungen, an denen sich das Unternehmen später allenfalls 
beteiligen muss.

Diese Vollversicherungsmodelle haben aber auch einen grossen Nachteil: Die «Sicher-
heitslösung» bezahlt man meist mit einer tieferen Rendite auf dem Vorsorgekapital für 
die Versicherten. Deshalb ist dieses Modell bei den Versicherten teilweise nicht mehr 
sehr gefragt, weil man sich langfristig eine einigermassen marktübliche Verzinsung des 
Vorsorgekapitals wünscht.

1.8.2 Autonome oder halbautonome Stiftungen
Die meisten Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen sind nicht mehr als Vollversicherung 
konzipiert. Die Risiken tragen die angeschlossenen Unternehmen und Versicherten mit. 
In vielen solchen Gefässen wird jedoch ein Teil oder das ganze Versicherungsrisiko an 
Dritte abgetreten. Diese Rückversicherung kann individuell ausgestaltet sein. Teilweise 
werden nur die Risiken Tod und Invalidität während der aktiven Phase, teilweise auch 
das Langleberisiko, rückversichert. Stiftungen, die einen Teil der Risiken rückversichern, 
sind teilautonom.

1.9 Die drei staatlichen Einrichtungen
Ein wichtiges Ziel in der Gesetzgebung der beruflichen Vorsorge ist, den Versicherten ei-
ne möglichst hohe Sicherheit und Stabilität zu bieten. Für die Vermögensanlagestrategie 
wurden deshalb spezielle Richtlinien erlassen.8 Diese sollen grosse Verluste weit gehend 
verhindern.

Um auch in Ausnahmefällen die Sicherheit für die Versicherten zu gewährleisten, wur-
den zusätzlich drei staatliche Organisationen geschaffen.

1.9.1 Die Auffangeinrichtung
Für spezielle Fälle sieht das Gesetz eine staatliche Vorsorgeeinrichtung vor.9 Der ent-
sprechende Gesetzesartikel führt diese speziellen Fälle auf. Die Auffangeinrichtung ist 
ein Sammelbecken für Angelegenheiten, in denen keine andere Vorsorgeeinrichtung in 
Frage kommt oder die Arbeitgeber ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen. Sie hat 
in gewissen Branchen für Selbständigerwerbende eine grosse Bedeutung, wenn Bran-
chenlösungen fehlen. Insbesondere wenn kein Personal angestellt ist, kann sie zur einzig 
möglichen Lösung werden.

8 Art. 71 BVG resp. Art. 49 ff. BVV 2.
9 Art. 60 BVG.
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1.9.2 Der Sicherheitsfonds
Zusätzlich wird obligatorisch für Härtefälle laufend ein Sicherheitsfonds geäufnet.10 Seine 
Aufgaben sind direkt im Gesetz aufgeführt. Hauptzweck ist das Erbingen von gesetzli-
chen oder reglementarisch zugesicherten Leistungen.

Das Sichern von Leistungen ist jedoch bis zu einer bestimmten Lohnhöhe limitiert.11 
Die Grenze befindet sich 2013 bei einem Jahreslohn bis CHF 126 360.–. Pensionskas-
senversicherte Löhne über diese Limite hinaus sind im Schadenfall nicht durch diesen 
Sicherheitsfonds gedeckt.

1.9.3 Die Zentralstelle
Anzahl und Form der verschiedenen Vorsorgegefässe haben in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Demzufolge können Fälle auftreten, in denen früher getätigte Einzahlun-
gen in Vorsorgegefässe vergessen werden. So sind beispielsweise folgende Fälle vorstell-
bar:
 • Eine Person arbeitete Anfang der 1980er Jahre in einem Unternehmen in der Schweiz 

mit Pensionskassenanschluss und wanderte danach ins Ausland aus. Sie kehrte 30 Jah-
re später wieder in die Schweiz zurück und nahm dort wieder eine Erwerbstätigkeit 
auf. Die früheren Einzahlungen wurden jedoch vergessen. 

 • Eine Person wechselte Mitte der 1980er Jahre die Arbeitsstelle. Das damalige beim 
«alten» Arbeitgeber angesparte Pensionskassenvermögen wurde auf eine Freizügig-
keitspolice einer schweizerischen Versicherung transferiert.

Es sind zahlreiche Fälle möglich, die dazu führen, dass diese Guthaben vergessen werden. 
Um dies zu verhindern, besteht die Pflicht, solche Vermögen einer Zentralstelle zu mel-
den.12 Grundsätzlich hat die Meldung sofort zu erfolgen, wenn eine periodische Benach-
richtigung mangels postalischer Zustellungsmöglichkeiten nicht möglich ist.

Die Zentralstelle ist somit eine Verbindungsstelle zwischen den verschiedenen Vorsor-
geeinrichtungen und den Versicherten und führt auch ein Register. Werden Vorsorge-
guthaben aufgrund der Angaben fällig, nimmt die Zentralstelle mit den Versicherten 
Kontakt auf. 

Die grösste Problematik besteht darin, dass in einigen Fällen die Zustellbarkeit mangels 
Personalien respektive Adresse nicht möglich ist. In diesen Fällen hat die Zentralstelle die 
Pflicht, sämtliche Unterlagen noch zehn Jahre, nachdem der Versicherte das Rentenalter 
erreicht hat, aufzubewahren.13 Sind versicherte Personen unsicher, ob noch «vergessene» 

10 Art. 56 ff. BVG.
11 Art 56 Abs. 2 BVG.
12 Art. 24a FZG.
13 Art. 24f FZG.
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Vorsorgegelder vorhanden sind, können sie sich direkt bei der Zentralstelle melden. Die 
Ansprüche verjähren im Zeitpunkt der Beendigung der Aufbewahrungspflicht der Vor-
sorgeunterlagen, also zehn Jahre nach ordentlichem Pensionierungszeitpunkt.14

Bestehen Vermutungen, dass bei Arbeitgebern in einem früheren Zeitpunkt Pensionskas-
senbeiträge geleistet wurden, ist es sinnvoll, sich bei dieser Kontrollstelle zu erkundigen.

1.10 Das Prüfungsverfahren
Unternehmer müssen sicher sein können, dass ihr gewähltes Modell auch den vorsorge- 
und steuerrechtlichen Bestimmungen entspricht. Im Zug der ersten BVG-Revision wur-
de eine gemischte Arbeitsgruppe gebildet. Die Prüfung erfolgt heute in zwei Schritten:
 • Der Experte für berufliche Vorsorge erarbeitet ein Formular mit den entsprechenden 

Bestätigungen. Er bescheinigt insbesondere, dass das Modell die in der BVV 2 vorge-
gebenen Rahmenbedingungen einhält.

 • Anschliessend überprüft die Aufsichtsbehörde diese Angaben plausibilitätsmässig.

Die Steuerbehörden verzichten in dieser Phase auf eigene Überprüfungen. Sie schreiten 
erst ein, wenn aufgrund der bei den Steuern geltend gemachten Abzüge Anhaltspunk-
te auftauchen, dass diese Abzüge nicht reglementskonform sind und demzufolge eine 
 Steuerumgehung vorliegen könnte. Darum ist es bei gesetzlich unklaren Fällen oft sinn-
voll, den konkreten Sachverhalt steuerlich abklären zu lassen bzw. eine rechtsverbindli-
che Bestätigung zu erwirken (Ruling).

1.11 Der Anbieterentscheid
Viele KMU kommen nach Abklärungen betreffend die firmenspezifische Wunschstruk-
tur zum Schluss, dass für Anschlüsse vor allem Sammel- und/oder Gemeinschaftsstif-
tungen in Betracht zu ziehen sind. Die konkreten Entscheide sind jedoch erst nach der 
firmen eigenen Abklärungsphase zu treffen. Denn erst dann zeigt sich, welche Anbieter 
den unternehmensspezifischen Anliegen am besten entsprechen bzw. diese am besten 
umsetzen. 

In der Praxis sieht man aber sehr oft genau den umgekehrten Prozess: Zu Beginn nimmt 
man Kontakt mit einer Anbieterin auf und bittet diese, ein entsprechendes Modell aus-
zuarbeiten. Auch dieses Vorgehen mag zu einem Ziel führen. Die grosse Gefahr besteht 
jedoch darin, dass die unternehmensspezifischen Prioritäten zu wenig berücksichtigt 
werden oder zu spät einfliessen. Denn die Anbieter haben – allein schon berufsbedingt – 
eine andere Optik als das Unternehmen.

14 Art. 24g FZG.
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2. Der gesetzliche  
Handlungsspielraum

2.1 Die Unter und Obergrenze
Pensionskassen müssen der beruflichen Vorsorge dienen. Entsprechend ist die Zweck-
umschreibung auszugestalten. Hier besteht kaum Handlungsspielraum. Mit den Vor-
schriften betreffend Mittelverwendung ist lediglich sichergestellt, dass nicht übermäs sig 
Vermögen steuerprivilegiert angespart und dann anderweitig eingesetzt wird. Hand-
lungsspielraum besteht hingegen im Ausmass. Das erste Bundesgesetz über die berufli-
che Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) von 1985 zielte in erster Linie 
darauf ab, den Arbeitnehmenden ein gewisses Mindestmass an Versicherungsschutz zu 
gewährleisten. 

Oft wurden die Mindestvorschriften massiv überschritten. Nicht selten steckte dahinter 
die Absicht, die berufliche Vorsorge als neues Steuerplanungsvehikel zu nutzen. Die Fol-
ge waren zahlreiche Gerichtsentscheide, worauf der Gesetzgeber reagierte. Per 1. Januar 
2006 wurden zahlreiche Höchstkriterien in eine Verordnung (BVV 2 – Verordnung über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) aufgenommen. So woll-
te man Missbräuche ausschliessen, die zu unsachgemässen Steuervorteilen führen. Die 
Grundsätze basieren teilweise auf ergangenen Gerichtsentscheiden seit Einführung des 
BVG-Obligatoriums, teilweise wollen sie allfällige Missbräuche von vornherein verhin-
dern.

Das Festschreiben dieser Richtlinien hat die Rechtssicherheit bei der Ausgestaltung der 
Vorsorgelösungen massiv erhöht. Basierend auf diesen Grundsätzen können sinnvolle 
Lösungen erarbeitet werden. Ziel ist, das richtige Mass zwischen dem obligatorisch Ab-
zudeckenden und dem maximal Zulässigen zu finden. Im Folgenden geht es zunächst 
darum, den vorhandenen Handlungsspielraum im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
auszuloten. Erst wenn man die Leitplanken kennt, lassen sich gesetzeskonforme und 
sinnvolle Lösungen ausarbeiten.

2.2 Die Angemessenheit
Hauptziel der beruflichen Vorsorge ist – zusammen mit der ersten Säule –, die gewohnte 
Lebenshaltung im Alter weiter finanzieren zu können. In den ersten Jahren nach BVG-
Einführung wurde der Begriff der Angemessenheit noch recht schwammig gehandhabt. 
Dieser ist nun weit gehend konkretisiert. Die Angemessenheit kann an zwei Eckpunkten 
gemessen werden, nämlich a) an der Beitragshöhe im Zeitpunkt der Einzahlung oder b) 
an der Leistungshöhe bezogen auf den Leistungsbezug.
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2.2.1 Leistungs oder Beitragshöhe
Für Beiträge oder Leistungen wurden Höchstgrenzen im Sinne einer Alternativregel fest-
gesetzt. Konkret muss eines der zwei Erfordernisse erfüllt sein. Dabei ist eine der beiden 
Limiten aufgrund des konkreten Reglements einzuhalten.1

2.2.1.1 Die Leistungshöhe

Die reglementarischen Leistungen dürfen 70% des letzten versicherbaren AHV-Lohns 
oder Einkommens nicht übersteigen. Hier gilt es zu beachten, dass der AHV-Lohn die 
Basis bildet. Ist in einem konkreten Fall nicht der gesamte AHV-Lohn BVG-versichert, 
gilt für die Beurteilung der Limite trotzdem der höhere AHV-Lohn.

Beispiel II/1

Die Person A hat einen Lohn von CHF 100 000.–. Die jährlichen Altersgutschriften betragen 20% 
des gesamten AHV-Lohnes. Basierend auf dem Reglement errechnet sich aufgrund der Leistungs-
definition eine Altersente von CHF 80 000.–.

 • Die errechnete Altersrente ist mit 80% über der erlaubten Limite von 70%.

 • Somit ist diese Vorschrift verletzt.

 • Da es sich um eine Oderformulierung handelt, ist weiter zu prüfen, ob auch die Beitragslimite 
verletzt ist.

Insbesondere wenn nach einem Stellenwechsel der Lohn wesentlich tiefer liegt, können 
aufgrund des zu viel eingebrachten Vorsorgeguthabens – gemessen am nun niedrigeren 
Einkommen – zu hohe Leistungen resultieren. Eine solche Überversicherung muss aber 
nicht zwingend in einem reduzierten Lohn begründet sein. Es ist auch möglich, dass das 
Pensionskassenmodell bei der neuen Arbeitgeberin bedeutend bescheidener ausgestaltet 
ist. Solche individuellen Fälle sind jedoch unschädlich, denn die Ursache liegt hier nicht 
im Reglement, sondern ist das Ergebnis dieses Sonderfalls.

1 Art. 1 BVV 2.
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Beispiel II/2

Kadermitarbeiter X hatte beim früheren Arbeitgeber den gesamten AHV-Lohn von CHF 150 000.–  
in der Pensionskasse versichert. Die Altersgutschriften betrugen ab Alter 25 linear 20% des AHV-
Lohnes. Deshalb betrug sein Vorsorgeguthaben beim Stellenwechsel CHF 1,5 Mio.

Bei der neuen Arbeitgeberin ist der Lohn zwar ebenfalls CHF 150 000.–, im gültigen BVG- Regle-
ment ist jedoch nur der Lohn zwischen dem Koordinationsabzug bis maximal CHF 120 000.– 
 versichert. Die Altergutschriften sind nach dem BVG-Minimum definiert. 

Gemäss Reglement der neuen Arbeitgeberin beträgt das theoretisch mögliche Höchstalters-
guthaben auf Stellenbeginn für diesen versicherten Lohn lediglich CHF 1,1 Mio.

 • Kadermitarbeiter X hat demnach ein «überschüssiges» Alterskapital von CHF 400 000.–.

 • Wenn dieser Überschuss in die neue Pensionskasse übertragen wird, kann dies zu höheren 
Leistungen führen, als reglementarisch vorgesehen.

 • Diese Tatsache ist jedoch bedingt durch das frühere grosszügigere Reglement und dementspre-
chend fallspezifisch.

 • Deshalb verletzt dieser Fall die Vorgaben von BVV 2 nicht.

Eine spezielle Regel bei der Beurteilung der Leistungshöhe gilt bei Löhnen, die über 
dem oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG liegen. 2013 beträgt er CHF 84 240.–.  
In diesen Fällen werden die Leistungen aus der beruflichen Vorsorge und der AHV ad-
diert. Zusammen dürfen sie nicht mehr als 85% des letzten versicherbaren AHV-Lohns 
oder Einkommens vor der Pensionierung ausmachen.

Beispiel II/3

Ein Mitarbeiter im höchsten Kader hat einen AHV-Lohn von CHF 250 000.–. Die Altersgutschriften 
betragen gestaffelt

 • Alter 25–40 10%

 • Alter 41–55 15%

 • Alter 56–65 30%

des gesamten AHV-Lohns.

Die Rentenleistung ist ebenfalls aufgrund des AHV-Lohnes definiert. Sie beträgt 65% des AHV-
Lohnes; demnach CHF 162 500.–.

 • Da dieser Lohn über dem oberen Grenzbetrag liegt, ist hier die Gesamtlimite 85% zu beachten.

 • Die Gesamtrentenbezüge betragen inkl. der einfachen Maximalrente der AHV von  
CHF 28 080.– Total CHF 190 580.–.

 • Diese CHF 190 850.– sind 76% der AHV-Lohnsumme.

 • Somit ist die Leistungslimite von 85% eingehalten!

 • Die Höhe der Altersgutschriften ist in dieser Alterskategorie zwar über 25% des AHV-Lohnes. 
Dies ist jedoch unschädlich, da die Leistungslimite eingehalten ist.
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2.2.1.2 Die Beitragshöhe

Die gesamten reglementarischen Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen für 
die Finanzierung der Altersleistung höchstens 25% aller versicherbaren AHV-pflichtigen 
Löhne pro Jahr nicht überschreiten. Diese Bestimmung gilt unabhängig von der Finan-
zierung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Allerdings dürfen die Altersgutschrif-
ten jährlich die Grenze von 25% übersteigen, wenn die Begrenzungen betreffend Leis-
tungen eingehalten werden. Denn es handelt sich um eine Oder-Formulierung. Es muss 
demnach mindestens eine der Vorgaben betreffend Leistungs- oder Beitragsbegrenzung 
erfüllt sein. ( Beispiel 3) 

2.2.2 Bei mehreren Vorsorgeverhältnissen
Die Bestimmungen betreffend die maximalen Leistungen oder Beiträge müssen im Ge-
samtrahmen eingehalten werden. Werden für eine Personengruppe mehrere Verträge 
abgeschlossen, ist darauf zu achten, dass die Bestimmungen gesamthaft eingehalten sind. 
Dies ist insbesondere dann zu beherzigen, wenn neben einem Basisplan auch Kaderpläne 
für gewisse Gruppen bestehen. Dies gilt auch für Selbständigerwerbende, die ihr Ein-
kommen in mehreren Vorsorgeeinrichtungen versichern.2

2.2.3 Bei vorzeitigem Altersrücktritt
Vorsorgeeinrichtungen können im Reglement vorsehen, dass versicherte Personen über 
zusätzliche Einkäufe die vollen reglementarischen Leistungen auch bei einer vorzeiti-
gen Pensionierung finanzieren dürfen.3 So soll eine drohende künftige Lücke geschlossen 
werden. Das Hauptproblem liegt darin, dass im Zeitpunkt der Einzahlungen gar noch 
nicht feststeht, ob diese überhaupt entsteht. Es ist denkbar, dass diese Einzahlungen für 
die Lücke ab Alter 60 bis 65 zwar getätigt werden. Ob im gegebenen Zeitpunkt die Er-
werbstätigkeit tatsächlich aufgegeben wird, steht hingegen noch nicht fest. Wenn trotz 
Auffüllen dieser Lücke weitergearbeitet wird, sind für diesen Zeitraum die Altergut-
schriften weiterhin zu äufnen und gegebenenfalls zwei Mal einzuzahlen, nämlich zuerst 
durch die zusätzlichen ausserordentlichen Einkäufe und bei einer Weiterbeschäftigung 
ab Alter 60 nochmals durch die ordentlichen Beiträge ab Alter 60.

Vorsorgeeinrichtungen, die derartige Einkäufe zulassen, müssen ihre Vorsorgepläne so 
ausgestalten, dass bei einem Verzicht auf den vorzeitigen Altersrücktritt das reglementa-
rische Leistungsziel höchstens um 5% überschritten wird.4 Diese Bestimmung lässt sich 
im Alltag teilweise nur schwer umsetzen. ( 8.8.5/S. 136)

2 Art. 1a BVV 2.
3 Art. 1b BVV 2.
4 Art. 1b Abs. 1 BVV 2.



30 2. Der gesetzliche Handlungsspielraum2. Der gesetzliche Handlungsspielraum

2.3 Die Kollektivität 
2.3.1 Allgemeines
Die Kollektivität war seit Einführung des Obligatoriums ein wichtiger Grundsatz. Er 
wurde im Zuge der ersten BVG-Revision im Zweckartikel Art. 1 BVG ausdrücklich auf-
genommen. Der Kollektivgedanke verbietet Lösungen à la carte.

Definitionsgemäss besteht ein Kollektiv aus mehreren Personen. Wesentlich ist nun, 
nach welchen Kriterien solche Gruppen gebildet werden dürfen. Die Konkretisierung 
dieses Grundsatzes wurde an den Bundesrat delegiert, der ihn teilweise präzisierte.5 In 
einem wichtigen Bereich hat die Landesregierung die bisherige Praxis aber aufgeweicht 
bzw. den Grundsatz der Kollektivität ausgeweitet. Es wurde der Begriff der virtuellen 
Kollektivität eingeführt.

2.3.2 Die Kriterien für unterschiedliche Kollektivpläne
In diesem Sinn heisst kollektiv nicht, dass sämtliche versicherten Personen im gleichen 
Plan versichert sein müssen. Es dürfen mehrere Gruppen von Versicherten vorgesehen 
werden. Bei mehreren Gruppen müssen die Zuteilungsmerkmale objektiven Punkten 
folgen. Die BVV 2 nennt als mögliche Kriterien die Anzahl Dienstjahre, die ausgeübte 
Funktion, die hierarchische Stellung im Betrieb, das Alter oder die Lohnhöhe. Diese Kri-
terien ermöglichen sinnvolle Gruppenbildungen. Es bestehen jedoch keine Vorschriften 
betreffend Maximalanzahl von möglichen Kollektiven.

2.3.3 Die fehlende Wahlmöglichkeit für die Versicherten
Die Gruppenbildung hat aus Sicht des Unternehmens nach objektiven Massgaben zu 
erfolgen. Den Versicherten darf nie das Recht eingeräumt werden, zwischen mehreren 
Gruppen zu wählen. Sie sind der Gruppe anzuschliessen, zu der sie aufgrund der objektiv 
aufgestellten unternehmerischen Kriterien gehören. Innerhalb einer definierten Gruppe 
können den Versicherten bis zu drei unterschiedliche Vorsorgepläne angeboten werden.6 
Diese Beschränkung gilt jedoch nicht für Branchenlösungen. Hier können pro Gruppe 
auch mehr als drei Pläne angeboten werden, wenn sie von der Aufsichtsbehörde bewilligt 
sind.7

5 Art. 1c BVV 2.
6 Art. 1d BVV 2.
7 Maute, Steiner, Rufener, Lanz, 3. Auflage 2010, S. 143.
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Beispiel II/4

Das Unternehmen X umschreibt den Plan einer Gruppe wie folgt:

 • Zugehörig zu dieser Gruppe sind alle Mitarbeitenden, die einen Lohn zwischen CHF 84 240.– 
und CHF 120 000.– beziehen.

 • Basis ist der AHV- Lohn, vermindert um den Koordinationsabzug.

 • Auf diesem koordinierten Lohn leistet die Arbeitgeberin 12% Altergutschriften.

 • Die Arbeitnehmer können zwischen einem Arbeitnehmerbeitrag von 10%, 12% oder 15% 
wählen.

 • Dieser Plan ist grundsätzlich möglich, da gem. Art.1d BVV 2 bis zu drei Pläne angeboten werden 
dürfen.

 • Die gesamten Altergutschriften betragen zwischen 22% (AG 12% und AN 10%) und 27%  
(AG 12% AN 15%).

 • Diese Differenz ist weniger als ein Drittel; somit ist die Vorschrift von Art. 1d BVV 2 erfüllt.

 • Es ist zu prüfen, ob eines der Kriterien Beitrag oder Leistung eingehalten ist.

 • Die Gesamtbeiträge betragen 27% des koordinierten Lohnes von CHF 75 430.–; CHF 20 366.–.

 • Dies sind lediglich 20,35% des AHV-Lohnes.

 • Die Bedingung Altersgutschrift ist demnach erfüllt.

 • Deshalb ist die Leistungsseite nicht mehr näher zu prüfen.

Dank dieser Möglichkeit kann der Versicherte im vorgegebenen Rahmen seine persönli-
chen Altersgutschriften selbst bestimmen. Dieses Instrument ist insbesondere für höhere 
Einkommen interessant. Hier ist meist die entsprechende Liquidität vorhanden und die 
Steuereinsparung ist am höchsten. ( 6.3/S. 91) Im Übrigen bestehen keine Vorschriften 
betreffend die Dauer des getroffenen Entscheids. Sollte sich eine Person aufgrund des 
veränderten privaten Umfelds entscheiden, in einen anderen Anlageplan innerhalb der-
selben Gruppe zu wechseln, ist dies problemlos möglich.

2.3.4 Die Anlagestrategien
Auch die Anlagestrategie muss innerhalb einer aus Unternehmersicht definierten Grup-
pe kollektiv erfolgen. A-la-carte-Anlagestrategien sind nicht zulässig – mit einer wich-
tigen Ausnahme: Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem  
1,5-Fachen des oberen Grenzbetrags nach Art. 8 Abs. 1 BVG versichern, dürfen inner-
halb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten. 2013 beträgt diese 
Grenze CHF 126 360.–.8 Damit wollte man eine gewisse Individualisierung bzw. ein per-
sönliches Mitspracherecht in der Vermögensanlage ermöglichen.

8 Art. 1e BVV 2.
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Die Vorschrift, dass dies nur ab dieser Lohnhöhe gilt, hat wohl einen einfachen Grund: 
Man wollte im niedrigeren Einkommensbereich Risiken ausschliessen, für die der 
Sicher heitsfonds BVG aufkommen müsste. Auch die Schutzbestimmungen betreffend 
Min destverzinsung oder Mindestumwandlungssatz werden hier nicht mehr angewen-
det. In der Realität ist jedoch festzustellen, dass dieses Instrument (mit Ausnahme in der 
Bank- und Versicherungsbranche) noch eher wenig eingesetzt wird. Hauptgründe sind 
offenbar der zusätzliche administrative Aufwand sowie fehlendes Vertrauen und fehlen-
de Fachkenntnisse. Es ist zu vermuten, dass dieses Instrument in Zukunft an Beachtung 
gewinnt. Ein weiterer Hemmschuh, solche Pläne anzubieten, sind auch die Bestimmun-
gen im Freizügigkeitsgesetz betreffend die Behandlung von Austrittsverlusten. Klar ist: 
Das Risiko von grossen Wertschwankungen ist bei einer renditeorientierten Anlagestra-
tegie massiv höher. Weiter ist festzustellen, dass die Einführung eines solchen Modells 
nur für Gruppen mit Salären wesentlich über dieser Limite sinnvoll ist.

2.3.5 Die virtuelle Kollektivität als Spezialfall
In den ersten Jahren nach Einführung des Obligatoriums mussten einer Vorsorgegruppe 
immer mindestens zwei Personen angehören. Eine Gruppe mit nur einer Person wurde 
von vornherein als A-la-carte-Lösung abgestempelt. Dies war grundsätzlich nachvoll-
ziehbar, fehlte doch ein wichtiges Element der Kollektivität: Eine Gruppe umfasst meh-
rere Personen. Insbesondere bei Kleinunternehmen mit grossem Lohngefälle führte dies 
aber zu Benachteiligungen für KMU-Inhaber.

Diese enge Sicht der Kollektivität wurde vom Bundesgericht in einem Entscheid rela-
tiviert.9 Demzufolge ist die Kollektivität nicht verletzt, wenn die Gruppenbildung so 
erfolgt, dass sie betrieblichen Kriterien standhält und die Aufnahme neuer Mitglieder 
in diese Gruppe möglich ist. Deshalb ist dies neu statthaft.10 Aufgrund dieses Verord-
nungsartikels ist das Kollektivitätsprinzip nun auch eingehalten, wenn der Gruppe aus 
betrieblichen Gründen nur eine einzige Person angehört. Voraussetzung ist, dass die re-
glementarischen Bestimmungen die Aufnahme weiterer Personen in diese Gruppe vor-
sehen müssen.

Die Praxis hat gezeigt, dass die Steuerbehörden gegenüber solchen «Einergruppen» nach 
wie vor skeptisch sind. Dies ist teilweise nachvollziehbar: Könnte es sich hier allenfalls 
doch um eine Steuerumgehungsabsicht handeln. In Fällen, in denen der Gruppe mo-
mentan nur eine Person angehört, ist es empfehlenswert, sich die Rechtmässigkeit mittels 
Voranfrage (Ruling) bei den Steuerbehörden bestätigen zu lassen.

9 BGer 29.07.2004/ASA 74 8.749.
10 Art. 1c Abs. 2 BVV 2.




